Bundesnetzagentur

fiir die Landesregulierungsbehérde Aktenzeichen: BK9-24/8207V-K

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWGi.V.m. §32 Abs. 1 Nr.1,§4 Abs.4S.1Nr. 1
1. V.m. § 10a ARegV

wegen Anpassung der kalenderjahrlichen Erlésobergrenze auf Grund eines Antrags auf Kapi-

talkostenaufschlag

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur fiir Elektrizitit, Gas, Telekommunikation, Post

und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

in Wahrnehmung der Aufgaben fiir das Land Schleswig-Holstein,

durch den Beisitzer als Vorsitzenden Roland Naas,
den Beisitzer Stefan Tappe
und den Beisitzer Dr. Bjérn Heuser,

gegeniiber der GWB-Netz GmbH, Zwischen den Kreiseln 1, 21039 Bérnsen vertreten durch die Ge-
schiftsflihrung

- Antragstellerin -



am 29.05.2026 beschlossen:

1) Dem Antrag auf Anpassung der kalenderjihrlichen Erlosobergrenze des Jahres 2025
gemif} Anlage Al wird stattgegeben. Die Antragstellerin ist berechtigt, ihre kalen-
derjahrliche Erlésobergrenze des Jahres 2025 um 15.649 € (Anlage Al) zu erhchen.

2.) Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss ungeachtet einer zwi-
schenzeitlich eingetretenen Bestandskraft hinsichtlich des zugrunde gelegten Ei-
genkapitalzinssatzes fiir Neuanlagen, die bis zum 31.12.2023 aktiviert wurden, an-

passen, wenn

a. der Netzbetreiber Beschwerde gegen die ablehnende Entscheidung der Be-
schlusskammer 4 mit dem Ziel einer Neufestlegung nach § 29 Abs. 2 EnWG des
Eigenkapitalzinssatzes fiir die 4. Regulierungsperiode eingelegt und nicht zu-

rickgenommen hat und

b. der Beschluss BK4-21-056 gegeniiber dem Netzbetreiber entweder durch eine
rechtskriftige Entscheidung oder von der Beschlusskammer 4 der Bundesnetz-
agentur in der Weise abgeidndert wird, dass andere Zinssitze festgelegt werden,

als dies im urspriinglichen Beschluss BK4-21-056 vorgesehen war.
3.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.

Griinde
L.

Die Antragstellerin hat mit ihren am 25.06.2024 eingegangenen Unterlagen einen Antrag auf An-
passung der kalenderjahrlichen Erlosobergrenze des Jahres 2025 geméf2 § 4 Abs.4 S.1 Nr. 1i.V.m.
§ 10a ARegV gestellt. Die von der Antragstellerin beantragte Anpassung fiir das Jahr 2025 betrégt

Der am 25.06.2024 iiber das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur ibermittelte Erhebungs-

bogen liegt der Entscheidung zu Grunde.



Die Antragstellerin wurde mit Schreiben vom 12.05.2026 zu den von der Beschlusskammer als an-
erkennungsfihig angesehenen Werten angehdrt. Sie hat mit Schreiben vom 26.05.2026 auf eine

Stellungnahme verzichtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen.

IL

1 Vollstindige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des Ur-

teils des Europiischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche
Vorgaben und zur Anderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 22.12.2023 (BGBL. I
Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompetenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Ver-
ordnungsgeber und der Regulierungsbehorde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmaf3i-
gen Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europé-

ischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18.

1.1. Entscheidung des Europidischen Gerichtshofs

Der Europiische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die normative Regulie-
rung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie
(EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009/73/EG geregelten ausschliefllichen Zustandigkeit
der nationalen Regulierungsbehdrde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bun-
desrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Européische
Gerichtshof der vierten Riige stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland vorgeworfen
hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschliefflichen Zustindigkeiten der nationa-
len Regulierungsbehorde verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung der Methoden
zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen fiir den Anschluss an und den Zugang zu den
nationalen Netzen, einschliefilich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der

nationalen Regulierungsbehorde zugewiesen habe.

1.2. Gesetzesreform und Ubergangsregelung

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil des EuGH vom
2. September 2021 hinsichtlich dieses vierten Klagegrundes umgesetzt und insbesondere die Zu-
stindigkeiten bei der Ausgestaltung der Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unions-
rechtlichen Vorgaben angepasst. Damit hat die Regulierungsbehoérde mit Zuweisung der aus-

schliefdlichen Kompetenz fiir die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung
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der Bedingungen fiir den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die nach den

unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhingigkeit erlangt.

Die Verordnungserméichtigung des § 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie § 21a EnWG
a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der Regulierungsbehorde ersetzt.
Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechtsverordnungen enthaltenen Festlegungskom-

petenzen in das EnWG tiberfiihrt und ergéinzt.

Die nach § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach Ablauf einer
Ubergangszeit aufler Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirt-
schaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeitpunkt des Aufierkrafttretens entspricht
dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode im Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor

(31.12.2028).

In der Ubergangszeit wurde der Regulierungsbehérde u.a. gemif § 21 Abs. 3S.5und § 21a Abs. 3
S.4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz {ibertragen. Andererseits erméglicht die
Ubergangszeit, ein {iber fast 20 Jahre schrittweise entstandenes normatives Regulierungsrecht,
inklusive der dazugehorigen Anwendungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls fiir die Zeit bis zum
Auflerkrafttreten der Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fort-
zufiihren. Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die fiir ausreichende Rechts-, Planungs- und Inves-
titionssicherheit wichtige materielle Stabilitdt des Regulierungsrahmens gewéhrleistet und
bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden (vgl. BT-Drs. 20/7310, S.
52).

Mittlerweile hat die Grofie Beschlusskammer Energie der Bundesnetzagentur im Rahmen des
NEST-Prozesses Festlegungen zum Regulierungsrahmen ab der fiinften Regulierungsperiode auf
der Grundlage der aktuellen EnWG-Vorgaben erlassen bzw. konsultiert. Neben der Rahmenfest-
legung RAMEN Gas (GBK-25-01-2#1) gibt es zeitlich eng miteinander verkniipfte Methodenfest-
legungen, die das zukiinftige Regulierungssystem detaillierter ausgestalten. Dies sind die Metho-
denfestlegungen zum Ausgangsniveau (GasNEF, GBK-24-02-2#3), zur Kapitalverzinsung (GBK-
25-02-3#1), zum Effizienzvergleich Gas (GBK-25-02-2#1) und zum Xgen (GBK-24-02-3#4). Der
Beginn des zeitlichen Anwendungsbereichs der genannten neuen Festlegungen ist der fiinften
Regulierungsperiode vorgelagert. Das erste Basisjahr, in dem die neuen Regelungen zur Anwen-
dung kommen, ist im Bereich der Gasverteilernetze das Jahr 2025. Der Systematik des Anreizre-
gulierungsmodells folgend treten die Regelungen dieser Festlegung also nicht erst nach Aufier-

krafttreten der ARegV und der GasNEV in Kraft, sondern beanspruchen zeitlich aufgrund der



vorgelagerten Kostenpriifung bereits wihrend der vierten Regulierungsperiode mit Auswirkun-

gen auf die fiinfte Regulierungsperiode Geltung.

Fiir die laufende vierte Regulierungsperiode bleiben die bisherigen Vorgaben der ARegV und der
GasNEV mafigeblich, sofern nicht im Einzelfall eine Sonderregelung zum zeitlichen Anwen-

dungsbereich im Wege der Abweichungskompetenz getroffen wurde.

13. Interessenabwigung

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vor-
gaben bleiben die auf Basis der bisher in § 21a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Verordnungen fiir
eine Ubergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Regelwerk zur Entgeltregulierung hilt die Bun-
desnetzagentur zur Aufrechterhaltung eines transparenten, vorhersehbaren und verlisslichen
Regulierungsrahmens grundsitzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwen-
dung der Abweichungskompetenz nach § 21 Abs. 3 S. 5 und § 21a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen ma-
teriellen Widerspruch zu mafdgeblichen Vorgaben des Européischen Rechts hat der EuGH in sei-
ner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt auch die Beschlusskammer

nicht.

Ein Kernstiick des national etablierten Regulierungssystems sind die fiinfjahrigen Regulierungs-
perioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Fiir die Dauer einer bereits laufenden
Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der Rechtsrahmen fiir die gesamte Periode moglichst
stabil bleibt. Rechtsinderungen wihrend einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskon-
tinuitit und Rechtsunsicherheit verbunden, die gerade durch Ubergangsregelungen zur Weiter-
geltung der materiell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden kénnen. Dariiber
hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Ubergangszeitraum die notwendigen Investitionen
in die Energieversorgungsnetze und fiihrt zu Unsicherheiten nicht nur fiir die regulierten Unter-

nehmen, sondern auch fiir die sonstigen Marktteilnehmer.

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Fest-
legung der Bedingungen u.a. fiir den Netzanschluss und den Netzzugang ,,mit ausreichendem Vor-
lauf vor deren Inkrafttreten” festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie
2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Auch wiirden substantielle Abwei-
chungen vom etablierten Regulierungsrahmen zu starken Verzogerungen der laufenden, an die
Erlésobergrenze ankniipfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen Ver-

fahren fithren. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungsbehérde in einem
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transparenten und moéglichst umfassenden Konsultationsprozess nimmt einige Zeit in Anspruch.
Laufende Verfahren kénnten sich um Jahre verzégern. Diese Gesichtspunkte wiaren mit den Richt-
linienvorgaben, den Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsat-

zen schwerlich vereinbar.

2. Zustandigkeit

Zustindige Regulierungsbehorde ist geméifd § 54 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EnWG die Landesre-
gulierungsbehdrde. Die Zustindigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG.

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben fiir das Land Schleswig-
Holstein gemdf} dem ,Verwaltungsabkommen tiiber die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben
nach dem Energiewirtschaftsgesetz“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land
Schleswig-Holstein vom 07./11.08.2015 (Bekanntmachung als Anlage zum Zustimmungsgesetz
des Landes: Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Schleswig-Holstein Nr. 14/2015 vom 29.10.2015, S.
342 f.; in Kraft seit dem 30.10.2015).

3. Ermichtigungsgrundlage

Die Anpassung der Erlésobergrenze der Antragstellerin ergeht auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG
i.V.m §32Abs.1Nr.1,§4 Abs.4 S.1 Nr.11i. V. m. § 10a ARegV. Dem Antrag war im tenorierten
Umfang stattzugeben. Die beantragte Anpassung bedarf geméaf! § 29 Abs.1 EnWG i. V. m. § 32
Abs.1Nr.1,§4 Abs. 4 S.1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehorde. Die Anpas-
sung ist unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 4 S.1 Nr. 1i. V. m. § 10a ARegV zu genehmigen.

4. Anspruch auf Anpassung der kalenderjihrlichen Erlosobergrenze

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der kalenderjahrlichen
Erlésobergrenze gemifd § 4 Abs.4 S.1 Nr.11i. V. m. § 10a ARegV. Sie hat die Anpassung frist- und
formgerecht beantragt und es entstehen ihr aufgrund von nach dem Basisjahr getétigten Investi-

tionen in den Bestand betriebsnotwendiger Anlagengtiter Kapitalkosten.



4.1. Frist- und formgerechte Antragstellung

Voraussetzung fiir die Anpassung der Erlosobergrenze aufgrund der Berticksichtigung eines Kapi-
talkostenaufschlags ist die inhaltlich bestimmte, form- und fristgerechte Antragstellung durch

den antragsberechtigten Netzbetreiber.
41.1. Antragsberechtigung

Betreiber von Verteilernetzen und Fernleitungsnetzen konnen gemaf2 § 4 Abs.4S1Nr.1i.V.m. §
10a ARegV eine Anpassung der Erlosobergrenze aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags beantra-
gen. Ohne Bedeutung ist, ob die Erlésobergrenze des Netzbetreibers im Regelverfahren oder im
vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV festgelegt wurde. Die Antragstellerin ist Netzbetreiber
und somit gemaf? § 10a ARegV antragsberechtigt.

41.2. Antragszeitpunkt

Der Antrag auf Anpassung der Erlosobergrenze nach Mafigabe des § 10a ARegV kann gem. § 4
Abs. 4 S. 2 ARegV zum 30.06. eines Kalenderjahres fiir das folgende Kalenderjahr gestellt werden.

41.3. Antragsform

Nach § 10a Abs. 9 ARegV muss der Antrag des Netzbetreibers simtliche zur Berechnung des Kapi-
talkostenaufschlags nach den § 10a Abs. 1 bis 8 ARegV notwendigen Unterlagen enthalten.
Insbesondere sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten fiir die nach dem Basisjahr in Be-
trieb genommenen und geplanten betriebsnotwendigen Anlagegiiter, die jeweils in Anwendung
gebrachte betriebsgewohnliche Nutzungsdauer nach Anlage 1 der GasNEV sowie fiir die nach dem
Basisjahr in Betrieb genommenen oder geplanten betriebsnotwendigen Anlagegiiter von den An-
schlussnehmern gezahlten oder zu erwartenden Netzanschlusskostenbeitrige und Baukostenzu-
schiisse nach § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 der GasNEV anzugeben. Diese Aufzdhlung ist nicht abschlieffend
(»insbesondere®). Daneben sind simtliche weiteren, fiir die Priifung erforderlichen oder zweckmi-
Rigen Unterlagen und Informationen dem Antrag beizufiigen.

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der Bun-
desnetzagentur eingereicht. Der zum Antrag gehoérende Erhebungsbogen wurde unter Nutzung
der aktuellen Version der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestellten XLSX-Datei
Uibermittelt. Dem Antrag wurden die fiir die Priiffung des Antrages erforderlichen Unterlagen bei-
gefiigt.

414. Antragszeitraum

Eine Anpassung der Erlosobergrenze aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags erfolgt gem. § 4
Abs. 4 S.2 2. HS ARegV immer zum 01.01. des auf das Jahr der Antragstellung folgenden Kalender-

jahres; gem. § 10a Abs. 1 S. 3 ARegV gilt eine Genehmigung stets bis zum 31.12. des auf den Antrag
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folgenden Kalenderjahres. Damit gilt die vorliegende Genehmigung vom 01.01.2025 bis zum
31.12.2025.
41.5. Antragsgegenstand

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der kalenderjihrlichen Erlésobergrenze aufgrund eines
Kapitalkostenaufschlags ist die Erh6hung der kalenderjihrlichen Erlosobergrenze des auf das Jahr
der Antragstellung folgenden Kalenderjahres. Die urspriinglich von der Antragstellerin beantragte
Anpassung und die von ihr dargelegte Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags basierend auf den

von ihr dargelegten Kapitalkosten ergibt sich aus Anlage A1l dieses Beschlusses.
4.2. Materielle Voraussetzungen

Materiell setzt die Genehmigung eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag voraus, dass der An-
tragstellerin Kapitalkosten aufgrund von nach dem Basisjahr getitigten Investitionen in den Be-
stand betriebsnotwendiger Anlagengiiter entstehen.

42.1. Kapitalkosten

Kapitalkosten sind in § 10a Abs. 1 S. 2 ARegV definiert. Kapitalkosten im Sinne des Kapitalkosten-
aufschlags nach § 10a Abs. 1 S. 1 ARegV sind danach die Summe der kalkulatorischen Abschrei-
bungen, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen Gewerbesteuer und
Fremdkapitalzinsen.

422. Relevante Investitionen

Im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags konnen gem. § 10a Abs. 1 S. 1 ARegV nur solche Kapital-
kosten berticksichtigt werden, die aufgrund von nach dem Basisjahr getitigten Investitionen in
den Bestand betriebsnotwendiger Anlagengiiter entstehen. Erfasst sind grundsétzlich alle Neuin-
vestitionen ohne Unterscheidung zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen.

42.3. Beriicksichtigungsfihige Anlagengiiter

Berticksichtigungsfahige Anlagengiiter sind gem. § 10a Abs. 2 S. 1 ARegV diejenigen betriebsnot-
wendigen Anlagengiiter,
die ab dem 01.01. des Jahres, das auf das Basisjahr der jeweils anzupassenden Erlésober-
grenze folgt, aktiviert werden
oder
deren Aktivierung bis zum 31.12. des Jahres, fiir das der Aufschlag genehmigt wird, zu er-

warten ist.

Berticksichtigungsfihige Anlagengiiter sind dabei grundsitzlich solche Anlagengiiter, die auch bei

der Ermittlung des Kapitalkostenabzugs geméif} § 6 Abs.3 ARegV Berticksichtigung gefunden
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haben. Damit sind auch Bestdnde des immateriellen Vermoégens sowie Buchwerte der Grundstii-
cke erfasst; sie werden im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags mit den jeweiligen handelsbilan-
ziellen Werten beriicksichtigt. Dariiber hinaus sind Anlagen im Bau - fiir diese wird im Rahmen
des Kapitalkostenabzugs gemif! § 6 Abs. 3 ARegV ein vollstindiger Abgang im Folgejahr unterstellt
- im Kapitalkostenaufschlag mit ihrem Buchwert im jeweiligen Jahr zu beriicksichtigen. Somit
wird beim Kapitalkostenaufschlag der gesamte Bestand der Anlagen im Bau im Genehmigungs-
zeitraum, wie er von der Antragstellerin angegeben wurde, als Zugang bertiicksichtigt und nicht
nur die im mafigeblichen Jahr erstmalig aktivierten Anlagen im Bau. Zugleich bleiben die in Vor-
jahren angesetzten Anlagen im Bau unberticksichtigt, da insoweit die in Betrieb genommenen An-
lagen als Zugdnge im Anlagevermogen berticksichtigt werden.

Soweit méoglich ist hinsichtlich der Anlagengiiter auf Ist-Daten abzustellen, im Ubrigen sind Plan-
werte heranzuziehen. Dies bestimmt § 10a Abs. 2 S. 2 ARegV: Bis einschlief}lich des letzten abge-
schlossenen Kalenderjahres ist auf den tatsidchlichen Bestand an betriebsnotwendigen Anlagen-
giitern abzustellen und im Ubrigen bis einschlieflich des Jahres, fiir das die Anpassung der Erlos-
obergrenze aufgrund des Kapitalkostenaufschlags erfolgt, auf den zu erwartenden Bestand. Damit
sind vorliegend Anlagengiiter erfasst, die zwischen dem 01.01.2021 und dem 31.12.2025 aktiviert
wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. Fiir die Jahre 2021, 2022 und 2023 ist auf Ist- und
fiir die Jahre 2024 und 2025 auf Planwerte abzustellen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass
die Antragstellerin nur solche Anlagengiiter ihrem Antrag zugrunde gelegt hat, die sie tatsidchlich
2021 bis 2023 aktiviert hat bzw. tatsdchlich plant, 2024 bzw. 2025 zu aktivieren. Die Beschlusskam-
mer behilt sich eine Riicknahme oder einen Widerruf fir den Fall vor, dass sich herausstellen
sollte, dass dies nicht der Fall ist.

Aufgrund der Systematik der Anreizregulierungsverordnung ist es méglich, dass die im Rahmen
des Kapitalkostenaufschlags geltend gemachten Ist-Werte aufgrund von Netziibergingen (vgl.
Gliederungspunkt 4.2.4) im Zeitablauf variieren kénnen. Insoweit erfolgt eine abschlieRende Prii-
fung der vom Antragssteller angegebenen Ist-Kosten erst mit Genehmigung des Regulierungskon-
tos.

Uberdies ermittelt der Netzbetreiber gemif § 5 Abs. 1a ARegV bis zum 30.12. des Jahres, das dem
Kalenderjahr folgt, fiir das der Kapitalkostenaufschlag genehmigt wurde, die Differenz aus dem
genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 10a ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er
bei Beriicksichtigung der tatsichlich entstandenen Kapitalkosten ergibt. Die Differenz ist auf dem
Regulierungskonto des Jahres, fiir das der Kapitalkostenaufschlag genehmigt wurde, zu verbu-
chen. Die Beschlusskammer hat den vom Netzbetreiber ermittelten Regulierungskontosaldo nach
§ 5 Abs. 3 ARegV zu genehmigen und wird hierbei die tatsichlich in den Jahren 2021 bis 2025 akti-

vierten Anlagengiiter zugrunde legen.



Bertiicksichtigungsfihig sind auch solche Anlagengiiter, die nicht vom Netzbetreiber selbst, son-
dern im Falle von gepachteten Vermogensgegenstinden von Dritten aktiviert wurden oder vo-
raussichtlich aktiviert werden. Nicht berticksichtigungsfihig sind Anlagengiiter, die nicht vom
Netzbetreiber, sondern von einem Dienstleister aktiviert wurden oder voraussichtlich aktiviert
werden. Die Erh6hung von Kapitalkosten eines Dienstleisters wird {iber das Dienstleistungsentgelt
vollumfinglich abgegolten. Dies gilt umso mehr, als dass Dienstleistungen im Wettbewerb be-
schafft werden kénnen. Diese Rechtsauffassung wurde vom BGH bestitigt (vgl. BGH, EnVR 59/19,
S. 18 ff.).

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur fiir Maffnahmen beantragt werden, die nach ihrer Art und
ihrem Volumen den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsdtzen zufolge auch im
Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wiren. Die Aktivierungsgrundsitze sind stetig anzuwenden.
Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin ihre Aktivierungspraxis stetig an-
gewendet hat. Sie behilt sich eine Riicknahme oder einen Widerruf fiir den Fall vor, dass sich her-
ausstellen sollte, dass die Aktivierungspraxis verandert wurde.

Sofern eine Investitionsmafnahme iiber die dritte Regulierungsperiode hinaus genehmigt wor-
denist, darf gemaf} § 35 Abs. 6 S. 3 ARegV kein weiterer Kapitalkostenaufschlag genehmigt werden.
Die berticksichtigungsfihigen Anlagengiiter sind der Anlage A2 zu entnehmen.

424. Netziiberginge

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur fiir Investitionen genehmigt werden, die nach dem Basisjahr
getitigt wurden. Investitionen, die bis oder im Basisjahr getitigt wurden, sind Bestandteil der fest-
gelegten Erlésobergrenze nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARegV. In Zu-
sammenhang mit nach dem Basisjahr stattfindenden Netziibergingen bedeutet dies, dass die bis
oder im Basisjahr getitigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die den
tbergehenden Netzteil betreffen, gemaf den Vorschriften des § 26 ARegV auf den aufnehmenden
Netzbetreiber tibertragen werden.

Alle Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr getitigt
wurden, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlésobergrenze. Fiir diese Investitionen kann der
aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag stellen.

Findet beispielsweise ein Teilnetziibergang zum 01.01.2025 statt, kann der aufnehmende Netzbe-
treiber auch fiir eine Investition auf diesen {ibergehenden Netzteil einen Kapitalkostenaufschlag
beantragen, der die durch den abgebenden Netzbetreiber aktivierten Anlagengiiter der Jahre 2021
bis 2024 (z.T. Planwerte) umfasst. Sind in diesem Beispiel bleibend die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten zum Zeitpunkt der Antragstellung zum 30.06.2024 noch nicht bekannt, kann der auf-

nehmende Netzbetreiber seinem Antrag entsprechende Plan- bzw. Schitzwerte zu Grunde legen.
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Differenzen, die sich aufgrund moglicher Abweichungen zu den tatsichlich aktivierten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten ergeben, werden auf dem Regulierungskonto verbucht.
Umgekehrt bedeutet dies fiir den abgebenden Netzbetreiber, dass sein Antrag auf Kapitalkosten-
aufschlag fiir das Jahr 2025 die abgehenden Anlagengiiter, die in den Jahren 2021 bis 2025 aktiviert
wurden, nicht beinhalten darf.

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem Antrag keinerlei Anlagen-
giiter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netziibergangs auf einen anderen Netzbetreiber
tibergegangen sind. Sie behilt sich eine Riicknahme oder einen Widerruf fiir den Fall vor, dass sich

herausstellen sollte, dass derartige Anlagengiiter in den Kapitalkostenaufschlag eingeflossen sind.

5. Hoéhe der Anpassung der kalenderjihrlichen Erlosobergrenze

Die Hohe der Anpassung der kalenderjihrlichen Erlésobergrenze des Jahres 2025 ergibt sich aus
Anlage Al.

Die Berechnung des Kapitalkostenaufschlags ist in § 10a Abs. 3 bis 8 ARegV geregelt. Die Formel
zur Berechnung ergibt sich explizit aus § 10a Abs. 3 ARegV:

Kapitalkostenaufschlag =
kalkulatorische Abschreibungen nach § 6 Abs. 4 GasNEV
+ kalkulatorische Verzinsung nach § 10a Abs. 4 bis 7 ARegV
+ kalkulatorische Gewerbesteuer nach § 10a Abs. 8 ARegV und § 8 GasNEV

Hierbei sind Grundlage fiir die Ermittlung der einzelnen Berechnungsbestandteile stets die An-
schaffungs- und Herstellungskosten der berticksichtigungsfihigen Anlagengiiter. Hierbei konnen
nur die Kapitalkosten des Jahres in den Aufschlag einbezogen werden, fiir das der Kapitalkosten-

aufschlag beantragt wird.

5.1 Kalkulatorische Abschreibungen

Fir die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen gilt grundsitzlich die Vorgabe des § 6
Abs. 4 GasNEV fir die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen fiir Neuanlagen: Danach
sind auch im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags die berticksichtigungsfihigen Anlagengiiter
ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der line-
aren Abschreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt sich
demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der

nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV gewihlten Nutzungsdauer.
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Die Berticksichtigung einer abweichend von Anlage 1 zur GasNEV kiirzeren Nutzungsdauer ist ge-
maf} Tenorziffer 2 und 3 S. 2 der Festlegung BK9-22/624 (,KANU®) fiir LNG-Anbindungsanlagen,
welche ab dem Jahr 2022 als Fertiganlagen aktiviert wurden oder noch werden, méglich. Demnach
entspricht die betriebsgew6hnliche Nutzungsdauer fiir LNG-Anbindungsanlagen der erwarteten
Betriebsdauer der angeschlossenen LNG-Anlage, mindestens aber fiinf Jahre.

Die Berticksichtigung einer abweichend von Anlage 1 zur GasNEV kiirzeren Nutzungsdauer ist ge-
méaR Tenorziffer 2 und 7 der Festlegung GBK-24-02-2#1 (,KANU 2.0“) im Hinblick auf betriebs-
notwendige Sachanlagegiiter, die ab dem 01.01.2021 erstmals als fertiggestellte Anlage aktiviert
wurden oder noch werden, moglich. Demnach ist die niedrigste wiahlbare betriebsgewo6hnliche
Nutzungsdauer von Anlagegiitern in der Gasversorgung fiir alle Anlagengruppen grundsétzlich
2035 minus t Jahre, wobei t das Jahr der erstmaligen Aktivierung ist. Dies gilt nicht, sofern fiir eine
Anlagengruppe die niedrigste in der Anlage 1 zur GasNEV vorgesehene betriebsgewdhnliche Nut-
zungsdauer kleiner als die Nutzungsdauer gem. Tenorziffer 2 S. 1 KANU 2.0 ist.

Ergédnzend zur linearen Abschreibungsmethode nach § 6 Abs. Abs. 4 GasNEV koénnen die kalkula-
torischen Abschreibungen der Neuanlagen nach § 6 Abs. 4 GasNEV mittels der degressiven Ab-
schreibungsmethode nach den Bestimmungen von Tenorziffer 3 und 7 KANU 2.0 ermittelt wer-

den.

Die im Rahmen der Kapitalkostenaufschlagsverfahren festgelegten Abschreibungsmodalititen -
d.h. Nutzungsdauer oder Degressionssatz je Anlage - sind die Grundlage fiir die Bestimmung der
Differenzbildung nach § 5 Abs. 1a S. 1 ARegV. Auch wenn die Anschaffungs-/Herstellungskosten
der Kapitalkosten teilweise Planwerte darstellen, werden die Abschreibungsmodalitdten bereits in
diesen Verfahren fixiert. Eine nachtrigliche Korrektur der Abschreibungsmodalititen {iber den
Plan/Ist-Abgleich ist im Regulierungskonto nicht mehr méglich und kann allenfalls in spéteren
Perioden nach den allgemeinen Regeln {iber Nutzungsdauerianderungen bei bestehenden Anlage-

giitern erfolgen, sofern die Voraussetzungen dafiir vorliegen.

Die Hohe der anerkennungsfihigen Abschreibungen ist der Anlage A2 zu entnehmen.

5.2. Kalkulatorische Verzinsung

Gemaif} § 10a Abs. 4 ARegV ist die kalkulatorische Verzinsung wie folgt zu ermitteln:

Kalk. Verzinsung = kalkulatorische Verzinsungsbasis x kalkulatorischem Zinssatz
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In § 10a Abs. 4 ARegV ist daneben auch geregelt, nach welchen Vorgaben die beiden Faktoren Ver-
zinsungsbasis und Zinssatz zu ermitteln sind.

5.2.1. Verzinsungsbasis

Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 10a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatorischen Restbuchwer-
ten der berticksichtigungsfihigen Anlagen bewertet zu historischen AK/HK nach § 7 Abs. 1 S. 2
Nr. 3 GasNEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Bei
Grundstiicken, geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betrigt der Jahresanfangsbestand
Null, da diese - anders als die vom Bundesgerichtshof adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben
werden. Diese Vorgehensweise steht nach Auffassung des OLG Diisseldorf in Einklang mit den
Vorgaben des § 10a ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Null im
Rahmen der Mittelwertbildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (Vgl. OLG Diisseldorf,
Beschluss vom 07.03.2019, VI-3 Kart 166/17 [V], S. 45ff.).

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des Jahresan-
fangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskostenbeitrage (NAK) und der Bau-
kostenzuschiisse (BKZ) gem. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GasNEV, die die Antragstellerin im relevanten Zeit-
raum hinsichtlich der berticksichtigungsfdhigen Anlagengiiter erhalten hat oder voraussichtlich
erhalten wird. Der BGH hat diese Vorgehensweise bestitigt (vgl. BGH Beschl. V. 05.05.2020, AZ
EnVR 59/19 S. 24 ff.). Auch bei den Netzanschlusskostenbeitrigen und den Baukostenzuschiissen
ist soweit moglich - d. h. bis einschliefilich des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres — auf Ist-

Daten und im Ubrigen auf Planwerte abzustellen (§ 10a Abs. 6 S. 3 ARegV).

Hieraus ergibt sich fiir die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsungsbasis folgende Formel:
Kalk. Verzinsungsbasis = Restbuchwerte_Anlagen - (Restwerte_NAK + Restwerte_BKZ)

Die zugrunde gelegten Restwerte sind der Anlage A2 zu entnehmen.

5.2.2. Zinssatz

Die Berechnung des Zinssatzes folgt aus § 10a Abs. 7 ARegV. Der Zinssatz bestimmt sich als ge-
wichteter Mittelwert aus einem kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz und einem kalkulatori-
schen Fremdkapitalzinssatz. Dabei ist gem. § 10a Abs. 7 S. 1 ARegV der Eigenkapitalzinssatz mit 40
% und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 % zu gewichten; auf Grundlage der ARegV zu unterstellen

ist also eine Gewichtung von 40 % Eigenkapital und 60 % Fremdkapital.

5.2.2.1. Eigenkapitalzinssatz

Fiir den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist geméaf § 10a Abs. 7 S. 2 ARegV der nach § 7 Abs. 6

GasNEV im Basisjahr und damit der fiir die jeweilige Regulierungsperiode geltende Zinssatz fiir
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Neuanlangen anzusetzen (vgl. BGH Beschliisse vom 05.05.2020, EnVR 26/19, S. 16 ff. und EnVR
59/19, S. 15 ff.)

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 17.01.2024, unter dem Ak-
tenzeichen BK4-23-002, fiir die Dauer der vierten Regulierungsperiode die Methodik zur Ermitt-
lung des kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatzes fiir nach dem 31.12.2023 aktivierte Fertiganlagen

oder Anlagen im Bau festgelegt.

Fiir die kalkulatorische Verzinsungsbasis ist der sich aus der Tenorziffer 1 b) der Festlegung BK4-
23-002 fiir das jeweilige Anschaffungsjahr ergebende kalkulatorische Eigenkapitalzinssatz anzu-
wenden. Demnach ergibt sich der Eigenkapitalzinssatz nach Steuern fiir Neuanlagen als Summe
aus dem Durchschnitt der Monatswerte des jeweiligen Kalenderjahres der von der Deutschen
Bundesbank veréffentlichten Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpapiere inlindischer Emit-
tenten zuziiglich eines angemessenen Zuschlags zur Abdeckung netzbetreiberspezifischer unter-

nehmerischer Wagnisse von 3 Prozent. Dieser wird mit einem Steuerfaktor von 1,226 multipliziert.

Als Anschaffungsjahr fiir bereits fertiggestellte Anlagen ist das Kalenderjahr mafdgebend, in wel-
chem das Anlagegut nach seiner Fertigstellung erstmals aktiviert wurde. Frithere Aktivierungen
derselben Anlage als Anlagen im Bau bleiben hierbei aufer Betracht. Im Ubrigen bleibt der kalku-
latorische Eigenkapitalzinssatz fiir ein bestimmtes Anlagengut bei Kapitalkostenaufschldgen fiir
spitere Kalenderjahre, in welchen dieses Anlagegut in der kalkulatorischen Verzinsungsbasis zu

berticksichtigen ist, unverindert (vgl. Tenorziffer 1 c) der Festlegung BK4-23-002).

Zur Berechnung dieses Eigenkapitalzinssatzes im jeweiligen Antragsjahr wird zunichst ein Plan-
wert nach Tenorziffer 1 d) der Festlegung BK4-23-002 herangezogen, soweit fiir das jeweilige An-
schaffungsjahr noch keine vollstindigen jahresscharfen Umlaufsrenditen nach Tenorziffer 1 b)
der Festlegung BK4-23-002 vorliegen. Dieser Planwert basiert auf dem Durchschnitt der Monats-
werte der zuvor genannten Umlaufsrenditen des ersten Quartals des jeweiligen Antragsjahres.
Nachdem der endgiiltig anzusetzende Wert feststeht, wird der bis dahin angewendete Planwert
durch den tatsdchlich eingetretenen Zinssatz fiir das Anschaffungsjahr sowohl fiir Ansétze in

Folgejahren als auch bei der Bestimmung der Differenzen nach § 5 Abs. 1a ARegV ersetzt.

Der aktuellste Planwert nach Tenorziffer 1 d) der Festlegung BK4-23-002 ist der zum Zeitpunkt
der Antragstellung auf Grundlage der von der Deutschen Bundesbank veroffentlichten Reihen er-
mittelte Wert des ersten Quartals 2024 und betragt im Antragsjahr fiir die Anschaffungsjahre 2024
und 2025 6,95 %.

Der Eigenkapitalzinssatz fiir Bestandsanlagen (Aktivierung bis zum 31.12.2023) liegt unverandert

und wie im Oktober 2021 festgelegt bei 5,07 %.
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5.2.2.2. Fremdkapitalzinssatz

Die Hohe des FK-Zinses fiir Verteilnetzbetreiber bestimmt sich fiir bereits fertiggestellte Anlagen
und Anlagen im Bau/geleistete Anzahlungen fiir bis zum 31.12.2023 erfolgte Zuginge gem. § 10a
Abs. 7 S.2 ARegV nach § 7 Abs. 7 GasNEV. Es ist der im Basisjahr fiir die Berechnung der Erlésober-
grenzen der nichsten Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzuwenden. Dieser betragt in der

vierten Regulierungsperiode 2,03%.

Fiir Zuginge ab dem 01.01.2024 hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur mit Beschluss
vom 14.08.2023, unter dem Aktenzeichen BK4-23-001, die Methodik zur Ermittlung des kalkula-
torischen Fremdkapitalzinssatzes fiir Verteilnetzbetreiber fiir die Dauer der vierten Regulierungs-

periode festgelegt (vgl. Tenorziffer 1 der Festlegung BK4-23-001).

Demnach ist fiir den kalkulatorischen Fremdkapitalzinssatz fiir Anlagen, die nach dem 31.12.2023
erstmalig aktiviert werden, das arithmetische Mittel aus den folgenden von der Deutschen Bun-
desbank veroffentlichten Umlaufsrenditen bzw. Zinsreihen anzusetzen (vgl. Tenorziffer 1 b) der

Festlegung BK4-23-001):

e Umlaufsrenditen inldndischer Inhaberschuldverschreibungen - Anleihen von Unterneh-

men und

e Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften tiber 1 Million Euro, bei einer anfingli-

chen Zinsbindung mit einer Laufzeit von {iber einem Jahr bis zu fiinf Jahren.

Dieser kalkulatorische Fremdkapitalzinssatz ist fiir die kalkulatorische Verzinsungsbasis in dem
nach § 10a Abs. 7 S. 1 ARegV bestimmten Umfang fiir das jeweilige Anschaffungsjahr anzuwenden
(vgl. Tenorziffer 1 a) der Festlegung BK4-23-001). Dabei ist als Anschaffungsjahr fiir bereits fertig-
gestellte Anlagen das Kalenderjahr mafdgebend, in welchem das Anlagegut nach seiner Fertigstel-
lung erstmals aktiviert wurde. Frithere Aktivierungen derselben Anlage als Anlagen im Bau blei-
ben hierbei aufer Betracht. Im Ubrigen bleibt der kalkulatorische Fremdkapitalzinssatz fiir ein be-
stimmtes Anlagengut bei Kapitalkostenaufschldgen fiir spéatere Kalenderjahre, in welchen dieses
Anlagegut in der kalkulatorischen Verzinsungsbasis zu berticksichtigen ist, unverandert (vgl. Te-

norziffer 1 c) der Festlegung BK4-23-001).

Zur Berechnung dieses Fremdkapitalzinssatzes im jeweiligen Antragsjahr wird zunichst ein Plan-
wert nach Tenorziffer 1 d) der Festlegung BK4-23-001 herangezogen, soweit fiir das jeweilige An-
schaffungsjahr noch keine vollstindigen jahresscharfen Umlaufsrenditen bzw. Zinsreihen nach

Tenorziffer 1 b) der Festlegung BK4-23-001 vorliegen. Dieser Planwert basiert auf dem
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Durchschnitt der Monatswerte der zuvor genannten Umlaufsrenditen bzw. Zinsreihen des ersten
Quartals des jeweiligen Antragsjahres. Nachdem der endgiiltig anzusetzende Wert feststeht, wird
der bis dahin angewendete Planwert durch den tatsichlich eingetretenen Zinssatz fiir das Anschaf-
fungsjahr sowohl fiir Ansitze in Folgejahren als auch bei der Bestimmung der Differenzen nach

§ 5 Abs. 1a ARegV ersetzt.

Der aktuellste Planwert nach Tenorziffer 1 d) der Festlegung BK4-23-001 ist der zum Zeitpunkt
der Antragstellung auf Grundlage der von der Deutschen Bundesbank veréffentlichten Reihen er-
mittelte Wert des ersten Quartals 2024 und betrédgt im Antragsjahr fiir die Anschaffungsjahre 2024
und 2025 3,87 %.

Der insgesamt anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich demnach wie folgt:

Anschaffungsjahr/ Zinssatz 2021 2022 2023 2024 2025
Zinssatz EK-Anteil (40%) 5,07% 5,07% 5,07% 6,95% 6,95%
Zinssatz FK-Anteil (60%) 2,03% 2,03% 2,03% 3,87% 3,87%
Mischzins gerundet (gesamt) 3,25% 3,25% 3,25% 5,10% 5,10%

5.3. Kalkulatorische Gewerbesteuer

Die Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer ist in § 10a Abs. 8 ARegVi. V. m. § 8 GasNEV
geregelt. Fiir die Ermittlung ist das Produkt aus der mit 40 % gewichteten kalkulatorischen Ver-
zinsungsbasis und dem kalkulatorischen EK-Zins zu bilden; daneben sind die Gewerbesteuermess-
zahl und der Gewerbesteuerhebesatz aus dem Basisjahr zu verwenden. Es ist der Hebesatz anzuge-
ben, der im Basisjahr fiir den Eigentiimer des jeweiligen Anlagengutes galt; hierbei ist auf den
Netzeigentiimer abzustellen, der zum 31.12. des auf den Antrag folgenden Jahres Eigentiimer der

Anlage sein wird.

Gemaifd § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich sachge-
recht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz gebracht wer-
den. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz
auf der Grundlage der anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berticksichtigt. Bei
dem von der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssitzen handelt es sich um Zinssatze
nach Gewerbesteuer und vor Korperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). Ein Abzug der kalkulatori-
schen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt nicht. § 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. Die nach § 8 Gas-
NEV anerkennungsfihige Gewerbesteuer ist allein nach den kalkulatorischen Maf3stiben der Gas-
NEV zu ermitteln. Die in der netzspezifischen Gewinn- und Verlustrechnung als zusétzlicher
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Gewinn erscheinende Differenz zwischen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanzi-
ellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrund-
lage fiir den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der héchstrichterlichen Recht-
sprechung bestitigt worden (siehe etwa BGH vom 14.08.2008, KVR 34/07, Rn. 86 ff.). Entsprechend
einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusitzliche Beriicksichtigung von weiteren Zu-
rechnungen und Kiirzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10).
Eine zusitzliche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewerbesteuer ("Im-Hundert-

Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14, Rn. 46).
Dementsprechend ergibt sich folgende Formel:

Kalk. GewSt = Eigenkapitalzinsen x 0,035 x Hebesatz

Die kalkulatorische Bemessungsgrundlage ist damit der 40%ige Eigenkapital-Anteil. Der die 40 %
libersteigende Anteil des Eigenkapitals fliefst nach dem expliziten Wortlaut der Verordnung nicht
in die Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer ein. Der BGH hat bestitigt, dass das die
Eigenkapitalquote von 40 % tibersteigende Eigenkapital bei der Ermittlung der kalkulatorischen
Gewerbesteuer unberticksichtigt bleibt (vgl. BGH, EnVR 26/19, S. 19 ff.).

6. Riickwirkende Festlegung

Die riickwirkende Festlegung des Kapitalkostenaufschlags nach dem 01.01.2025 ist zuldssig und

rechtmaéfig.

Art. 41 Abs. 10 der Richtlinie 2009/73/EG sieht vor, dass die Regulierungsbeh6rden befugt sind,
vorliufig geltende Ubertragungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und iiber
geeignete Ausgleichsmaffnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzogert.
Wenn aber vorldufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der Erl6sobergrenze fiir
ein Kalenderjahr zulissig sind, muss auch eine riickwirkende endgiiltige Festlegung von Erlos-
obergrenzen zuléssig sein (vgl. OLG Diisseldorf, Beschl. v. 14.09.2016, VI-3 Kart 175/14 [V], Rn. 118
ff., juris). Dies gilt gleichermafen fiir den Kapitalkostenaufschlag, mit dem lediglich eine Anpas-

sung der Erlosobergrenze erfolgt.

Eine vorldufige Genehmigung nach § 72 EnWG war aus Sicht der Beschlusskammer nicht zweck-
dienlich fiir das Verfahren sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. Durch den vor dem 30.06.
eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veréffentlichten Erhebungsbogen war die Antrag-
stellerin rechtzeitig in der Lage, die wesentlichen Bestandteile des Kapitalkostenaufschlags fiir sich
zu bestimmen und konnte diese somit ihrer Entgeltbildung des Jahres 2025 zu Grunde legen.
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Durch die Veroéffentlichung des Hinweispapiers zur Beantragung des Kapitalkostenaufschlags wa-
ren der Antragstellerin dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschlusskammer im
Hinblick auf die Beriicksichtigung bzw. Nichtberticksichtigung bestimmter Positionen bekannt.
Zudem werden mogliche Abweichungen sachgerecht iiber die Methodik des Regulierungskontos
ausgeglichen. Eine vorldufige Festlegung hitte also keinen wesentlichen inhaltlichen Mehrwert
gehabt, sondern lediglich die der Antragstellerin bekannten und auch von ihr beantragten Tatsa-
chen in Form eines vorldaufigen Bescheides formlich festgehalten. Im Gegenzug hitte eine vorlau-
fige Genehmigung einen Mehraufwand sowohl auf Seiten der Behoérde und der Antragstellerin in
Form von Erstellung und Zustellung der Bescheide sowie kritischer Durchsicht durch die Antrag-
stellerin bedeutet; auch Gerichtsverfahren gegen die vorlaufigen Festlegungen wiren nicht auszu-

schlieflen.

Die Entscheidung ist auch verhéltnismaflig. Die Entscheidung dient dem Zweck, entsprechend den
Vorgaben des EnWG, der ARegV und der GasNEV fiir das Jahr 2025 den Kapitalkostenaufschlag
festzulegen. Die riickwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden dadurch fol-
gerichtige Saldierungen mit Bezug auf das Jahr 2025 ermdoglicht. Die riickwirkende Festlegung ist
auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht zur Verfiigung steht. Die Ent-
scheidung ist schliefilich auch angemessen. Hierbei ist zu beachten, dass der Kapitalkostenauf-
schlag erh6hend auf die Erlosobergrenze der Antragstellerin wirkt. Ohne riickwirkende Festle-
gung bestiinde somit fiir die Antragstellerin keine Moglichkeit, den Kapitalkostenaufschlag fiir das
Jahr 2025 im Rahmen des Abgleichs gemaf § 5 ARegV anzusetzen. Es bestiinde kein Rechtsgrund
fiir einen Kapitalkostenaufschlag. Somit liegt die Rlickwirkung stets im Interesse der Antragstel-

lerin.

IIL

Die Beschlusskammer hat bei der Bestimmung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung im
Rahmen der Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags den Zinssatz fiir Neuanlagen, die bis zum
31.12.2023 aktiviert wurden, zugrunde gelegt, der in dem Beschluss BK4-21-056 der Beschluss-
kammer 4 vom 12.10.2021 festgelegt worden ist. Die Antragstellerin hat die Neufestlegung dieses
Beschlusses bei der Beschlusskammer 4 begehrt. Gegen die diesbeziigliche Ablehnung fiihrt sie ein

Beschwerdeverfahren.

Die unter Ziffer 2 tenorierten Regelungen zur Anpassung dieses Beschlusses hinsichtlich der ver-

wendeten  Eigenkapitalzinssitze  fiir ~Neuanlagen, dient der Vermeidung von
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Beschwerdeverfahren, die unter dem Gesichtspunkt der Verfahrensékonomie nicht sinnvoll sind.
Ein Netzbetreiber soll sich nicht veranlasst sehen, gegen den vorliegenden Beschluss rechtswah-
rend Beschwerde einzulegen, nur um sich so die Méglichkeit zu erhalten, von dem Ausgang des
Beschwerdeverfahrens gegen die ablehnende Entscheidung der Beschlusskammer 4 mit dem Ziel
einer Neufestlegung nach § 29 Abs. 2 EnWG des Eigenkapitalzinssatzes auch in diesem Verfahren
zu profitieren. Die Beschlusskammer mochte mit der in Rede stehenden Regelung somit vermei-
den, dass dieser Beschluss von Netzbetreibern allein deshalb mit einer Beschwerde angegriffen
und so einem gerichtlichen Verfahren zugefiihrt wird, um gegebenenfalls einen héheren als ur-
spriinglichen Beschluss festgelegten Eigenkapitalzinssatz zur Grundlage dieses Beschlusses zu ma-
chen. Gleichzeitig wird fiir den Fall, dass der Netzbetreiber diesen Beschluss nicht nur wegen des
verwendeten Eigenkapitalzinssatzes, sondern auch wegen anderer Beschwerdepunkte angreift, si-
chergestellt, dass tiber die insoweit eingelegte Beschwerde entschieden werden kann und das Ab-
warten einer abschlieffenden gerichtlichen Entscheidung und einer eventuellen Neufestlegung zu

den festgelegten Eigenkapitalzinssatzen nicht erforderlich ist.

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Tenorziffer 2 getroffene Regelung so gestellt werden,
wie er stiinde, wenn er diesen Beschluss mit einer Beschwerde angegriffen, dabei die Anwendung
eines rechtswidrigen Eigenkapitalzinssatzes fiir Neuanlagen geriigt hitte und es zu einer Neufest-
legung der Eigenkapitalzinssitze kommt. Der Netzbetreiber soll insoweit weder besser noch
schlechter gestellt werden. Dies bedeutet, dass der Netzbetreiber im Falle eines ihm gilinstigen Aus-
gangs des Verfahrens gegen die ablehnende Entscheidung der Beschlusskammer 4 mit dem Ziel
einer Neufestlegung nach § 29 Abs. 2 EnWG des Eigenkapitalzinssatzes auch von einem héheren
Zinssatz in diesem Verfahren wegen Anpassung der kalenderjihrlichen Erlésobergrenze auf
Grund eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag profitieren soll. Dies bedeutet aber gleichzeitig
auch, dass die Beschlusskammer - schon im Interesse der Netznutzer - sicherstellt, dass im Falle
eines fiir den Netzbetreiber ungiinstigen Ausgangs seines Beschwerdeverfahrens etwaige den Ka-
pitalkostenaufschlag reduzierende Effekte berticksichtigt werden. Deshalb ist die Regelung so aus-
gestaltet, dass eine Anpassung sowohl kapitalkostenaufschlagerh6hend als auch -senkend vorge-

nommen wird.

Bei ihrer Entscheidung, die Regelung des Tenors 2 in den Beschluss aufzunehmen, hat die Be-
schlusskammer insbesondere berticksichtigt, dass diese Aufnahme der Regelung mit dem Einver-
stdndnis des Netzbetreibers geschehen ist. Dieser wurde im Anhérungsverfahren ausdriicklich auf
die Aufnahme der Regelung hingewiesen. Dabei wurde er auch darauf hingewiesen, dass er auf-
grund der Ausgestaltung der Tenorziffern 2 lit. a) (,eingelegt und nicht zuriickgenommen hat")

jederzeit die Moglichkeit hat, durch die Riicknahme der Beschwerde eine Bedingung des Tenors
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nicht zu erfiillen und so den Zustand herzustellen, in dem er sich ohne die tenorierte Regelung

befinden wiirde.
IV.

Zur Frage der Kostentragung nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid.

V.

Die Anlagen A1 und A2 sind Bestandteil dieses Beschlusses.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben wer-
den. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

(Hausanschrift: Gottorfstrafie 2, 24837 Schleswig), einzureichen.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fiir die Beschwerdebegriindung betriagt einen Monat.
Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzen-
den des Beschwerdegerichts verlingert werden. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebe-

griindung miissen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG).

Beisitzer Beisitzer Beisitzer
als Vorsitzender

Dr. Bjérn Heuser

Roland Naas Stefan Tappe
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GWB-Netz GmbH

Al

g des

Beantragter
Kapitalkostenaufschlag

Genehmigter

Kapitalkostenaufschlag

Differenz

Kapitalkostenaufschlag des Jahres 2025

TESTWeTT

grundlage

Summe 15.649

davon fiir . kalkulatorische Abschreibungen II. Kalkulatorische Verzinsung ll. kalkulatorische Gewerbesteuer | IV.

o des des weiteren des Vermbgens Zugénge der Anlagen im Bau und geleist. Anzahl. bi: 31.12.23 Zugénge der Anlagen im B: d geleist. Anzahl. ab dem 1.1.24 Bemessun| PR
g Anlage- exd. Anlagen im ugange der Anlagen im Bau und geleist. Anzahl. bis zum 31.12.. ugange der Anlagen im Bau und geleist. Anzahl. ab dem 1.1. 1gS: e aufschlag

timer o, Bau TESTWerT

Betriebsnummer 12003206
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GWB-Netz GmbH

Ala Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung

Summe

davon flr
den Netz-
eigentimer

Zugangs
jahr

Verzinsungsbasis (exkl. Anlagen im Bau) des jeweilligen Zugangsjahres

Kapitalkostenaufschlag des Jahres 2025

Betriebsnummer 12003206

Sachanlagevermogen

Grundstlicke, grundsticksgl.
Rechte und immaterielle
Vermogensgegenstande

Baukostenzuschusse,
Netzanschlusskostenbeitrage und
Investitionszuschiisse

zum 1.1.24

NB-Be01_12(

2021

NB-Be01_12(

2022

NB-Be01_12(

2023

NB-Be01_12(

2024

NB-Be01_12(

2025

NB-Be01_12(

2026

NB-Be01_12(

2027

zum 31.12.24

zum 1.1.24 zum 31.12.24

zum 1.1.24

zum 31.12.24

gesamt

Mittelwert

kalkulatorische
Verzinsung
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GWB-Netz GmbH Kapitalkostenaufschlag des Jahres 2025 Betriebsnummer 12003206

A2 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und

kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermogens Gesamt
[Angaben zur Anlag

pp AKHK Restwerte zum Abschreibungen in

NB-Be01_12 R ylen (PE-HD) 2.021

NB-Be01_12 Ro g ylen (PE-HD) 2022
NB-Be01_12 R ylen (PE-HD) 2023
NB-Be01_12 Ro g ylen (PE-HD) 2024
NB-Be01_12 R ylen (PE-HD) 2025

Seite 3 von 3



	BK9-24/8207V-K
	Beschluss 
	Gründe 
	I. 
	II. 
	1. Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des Ur-teils des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 
	1.1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
	1.2. Gesetzesreform und Übergangsregelung 
	1.3. Interessenabwägung 

	2. Zuständigkeit 
	3. Ermächtigungsgrundlage 
	4. Anspruch auf Anpassung der kalenderjährlichen Erlobergrenze 
	4.1. Frist-und formgerechte Antragstellung 
	4.2. Materielle Voraussetzungen 

	5. Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlobergrenze 
	5.1. Kalkulatorische Abschreibungen 
	5.2. Kalkulatorische Verzinsung 
	5.3. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

	6. Rückwirkende Festlegung 

	III. 
	IV. 
	V. 

	Rechtsbehelfsbelehrung 





